
Aktuelle Informationen aus dem ZiBü
Workshop Bürgergemeinden vom 11. Juni 2025



1. Inkraftsetzung neues BüG;

statistische Angaben

2. Projekt Digital@BüG (SEM)

Auswirkungen auf die Kantone

3. Organigramm ZiBü



Änderungen der Voraussetzungen BüG per 01.01.2025

Für Personen, die ihr Einbürgerungsgesuch VOR 

dem 31.12.2024 einreichen, gelten folgende 

Voraussetzungen (geltendes Recht):

Für Personen, die ihr Einbürgerungsgesuch NACH 

dem 31.12.2024 einreichen, gelten folgende 

Voraussetzungen (neues Recht):

Die Bewerberin oder der Bewerber darf in den 

letzten drei Jahren vor Gesuchseinreichung keine 

Sozialhilfe bezogen haben oder muss diese vollständig 

zurückerstattet haben.

Die Bewerberin oder der Bewerber darf in den 

letzten fünf Jahren vor Gesuchseinreichung keine 

Sozialhilfe bezogen haben oder muss diese vollständig 

zurückerstattet haben.

Die Bewerberin oder der Bewerber muss 

über mündliche Deutschkenntnisse mindestens auf 

dem Referenzniveau B1 und über

schriftliche Deutschkenntnisse mindestens auf dem 

Referenzniveau A2 des in Europa allgemein 

anerkannten Referenzrahmens für Sprachen verfügen 

und einen entsprechenden Sprachnachweis erbringen.

Die Bewerberin oder der Bewerber muss 

über mündliche Deutschkenntnisse mindestens auf 

dem Referenzniveau B2 und über

schriftliche Deutschkenntnisse mindestens auf dem 

Referenzniveau B1 des in Europa allgemein 

anerkannten Referenzrahmens für Sprachen verfügen 

und einen entsprechenden Sprachnachweis erbringen.

Hat die Direktion des Innern oder der Bürgerrat Zweifel 

hinsichtlich der genügenden Sprachkenntnisse, kann ein 

Sprachnachweis verlangt werden, welcher bei der vom 

Kanton bezeichneten Stelle zu absolvieren ist 

(Sprachzertifikat).



Änderungen der Voraussetzungen BüG per 01.01.2025

Für Personen, die ihr Einbürgerungsgesuch VOR 

dem 31.12.2024 einreichen, gelten folgende 

Voraussetzungen (geltendes Recht):

Für Personen, die ihr Einbürgerungsgesuch NACH 

dem 31.12.2024 einreichen, gelten folgende 

Voraussetzungen (neues Recht):

Minderjährige können frühstens ab dem 9. 

Geburtstag ein eigenständiges Gesuch um 

Einbürgerung stellen.

Minderjährige können frühestens ab dem 16. 

Geburtstag ein eigenständiges Gesuch um 

Einbürgerung stellen.



Eingang Dossier; Ausländer

Dossier Personen

01.01.2024 - 31.12.2024 531 943

01.01.2025 - 28.05.2025 211 401
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Anfragen Ausländer 2024

40 45 53

125

188 183

Juli August September Oktober November Dezember

Anfragen 2024 / Personen



Anfragen Ausländer 2025

60
52

60
65

Januar Februar März April

Anfragen 2025 / Personen



Abgrenzung altes/neues Recht

Massgebend, ob ein Einbürgerungsgesuch nach neuem oder altem Recht 

beurteilt wird bzw. welche Voraussetzungen eine Bewerberin oder ein 

Bewerber erfüllen muss, ist der Zeitpunkt der Gesuchseinreichung. 

Einbürgerungsgesuche, die bis zum 31. Dezember 2024 beim Zivilstands-

und Bürgerrechtsdienst eingegangen sind, werden nach altem Recht 

beurteilt. Gesuche, die ab dem 1. Januar 2025 eingereicht werden, werden 

nach neuem Recht beurteilt.



Eingang Dossier; Ausländer 01.01.2025 – 28.05.2025

Abgrenzung altes/neues Recht
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Eingang Dossier; Schweizer

Dossier Personen

01.01.2024 - 31.12.2024 88 138

01.01.2025 - 28.05.2025 39 80
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Projekt Digital@BüG

Das Projekt Digital@BüG ist ein Teilprojekt von ERZ (Programm 

Erneuerung ZEMIS) des #EJPDigital. 

Neben der technischen Erneuerung von ZEMIS sollen die Möglichkeiten zur 

Optimierung der Geschäftsprozesse geschaffen werden. 

Doppelerfassungen von Daten und manuelle Schnittstellen sollen eliminiert 

werden. Schliesslich werden durch die Einführung von Portalen die 

angestrebten eGovernment-Standards erreicht und es wird der Verwaltung 

erlaubt, Routinetätigkeiten zu automatisieren.



Projekt Digital@BüG



Projekt Digital@BüG



Projekt Digital@BüG / Rückstellungen

Im Zusammenhang mit dem Projekt Digital@BüG hat uns das SEM 

angewiesen, die Dossier nach aBüG (bis 31.12.2017) prioritär abzuarbeiten, 

da diese nicht mit diesem Projekt kompatibel seien.

Kanton Zug 23 Dossier im Verfahren nach aBüG; 

➢ werden durch ZiBü stückweise angeschrieben

➢ Auftrag an Bürgergemeinden; diese ebenfalls vorrangig zu behandeln

➢ weitere Rückstellung nicht mehr möglich





Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit!
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